
Grabart Beschreibung Laufzeit 
bei 

Neukauf 

Gebühren bei Neukauf / 
Verlängerung 

Bild 

§ 11 (1)  Friedhofsgebührensatzung der Stadt Thale  

Friedhof Ortsteile Allrode, Altenbrak, Friedrichsbrunn, Neinstedt, Stecklenberg, Treseburg, Warnstedt, Weddersleben, Westerhausen  

  Für den Erwerb vom Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten 

1. Erdgrabstätte      
1.1 Einzelerdwahlgrabstätte - Grabart für eine 

Sargbestattung 
-  verlängerbar  

20 Jahre  1.050,00 € 

 
1.2. für jede weitere Einzelerdwahl-
grabstätte als Bestandteil einer 
Gesamtgrabstätte (Mehrfachgrabstätte) 

- Grabart für mehrere 
Sargbestattungen 

- verlängerbar  

20 Jahre Anzahl x 1.050,00 €   

2. Kindergrabstätten bis zum 
vollendeten 5. Lebensjahr  

 

- verlängerbar 20 Jahre 300,00 €   



3. Urnengrabstätten  - Urnengrab mit Einfassung  
- für fünf Urnen  
- Verlängerbar  

20 Jahre 630,00 € 

 
4. Für jede pflegefreie 

Urnengrabstätte  
    

4.1 mit stehenden Grabmal  - pflegefreie Grabart für bis zu 
fünf Urnen  

- ohne Grabeinfassung  
- gemeinschaftliche 

Ablagefläche für Blumen, 
Gestecke u. ä.  

- verlängerbar 
 

20 Jahre  1.300,00 € 

 
4.2 Familienurnengemeinschaftsanlage 
mit Platte   
 

- pflegefreies Urnengrab für bis 
zu zwei Urnen 

- Grababdeckung ist eine 
Platte, die im Boden 
eingesetzt wird  

- gemeinschaftliche 
Ablagefläche für Blumen, 
Gestecke u. ä.  

- verlängerbar  

20 Jahre 800,00 €   



 

4.3  Urnengemeinschaftsanlage mit 
Platte   

- pflegefreies Urnengrab für 
eine Urne 

- Grababdeckung ist eine 
Platte, die im Boden 
eingesetzt wird  

- gemeinschaftliche 
Ablagefläche für Blumen, 
Gestecke u. ä. 

- verlängerbar  
  

20 Jahre 700,00 €   

§ 11 (2)  Friedhofsgebührensatzung der Stadt Thale 
Für den Erwerb vom Nutzungsrecht an Reihengräbern 

5. Anonym / grüne Wiese - Anonyme Urnenbeisetzung  
- Nicht verlängerbar  
- gemeinschaftliche 

Ablagefläche für Blumen, 
Gestecke u. ä. 
 

 

15 Jahre 800,00 € 

 
6. Anonyme 

Urnengemeinschaftsanlage mit 
Schild  

- Nur für den Friedhof 
Westerhausen möglich  

- Anonyme Urnenbeisetzung 
mit namentlicher Nennung   

- nicht verlängerbar  
- gemeinschaftliche 

Ablagefläche für Blumen, 
Gestecke u. ä. 
 
 

15 Jahre  860,00 €  

 



 

weitere Gebühren beim Neukauf / Beisetzung  

§ 6 Gebührensatzung der Stadt Thale  
Benutzung Trauerhalle  115,00€  

§ 13 Gebührensatzung der Stadt Thale 
- Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen / Grabplatten 35,00€ 
- Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen für die Nutzungszeit der 

Grabstätte als Einmalzahlung beim Erstkauf und bei Verlängerungen pro 
Jahr 
 

7,00€  
Laufzeit der Grabstelle x 7,00€ pro Jahr = Gebühr  
(Beispiel: 20 Jahre für ein Urnengrab * 7,00€ = 140,00€)  

 

 


